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(4) Jeder ablieferungspflichtige Erzeuger kann — un
abhängig von der Erfüllung des Ablieferungssolls in 
Schlachtvieh — im Veranlagungsjahr 1 Schwein,
1 männliches Kalb mit einem Höchstgewicht bis 80 kg,
1 Schaf und Ziegen hausschlachten. Die Hausschlach- 

tüng ist beim Rat der Gemeinde anzuzeigen. Sie 
bedarf keiner Bewilligung und der Rat der Gemeinde 
ist auch nicht berechtigt, sie zu untersagen. Weist 
der Erzeuger, der sein Ablieferungssoll in Schlachtvieh 
nicht erfüllt hat, nach, daß die Hausschlachtung wei
terer Schweine, männlicher Kälber mit einem Höchst
gewicht bis 80 kg, Schafe und Ziegen aus Gründen der 
Versorgung der Wirtschaft mit Fleisch unbedingt not
wendig ist, kann der Rat der Gemeinde auf Antrag 
des ablieferungspflichtigen Erzeugers eine Ausnahme
bewilligung zur Hausschlachtung erteilen.

(5) Bei der Durchführung aller Hausschlachtungen 
sind die Bestimmungen der Anordnung Nr. 2 vom
9. Februar 1959 über die Schlachtung von landwirt
schaftlichen Nutztieren (GBl. I S. 164) von den betref
fenden Erzeugern zu beachten.

§ 2
Voraussetzungen der Hausschlachtung von Rindern 

und weiblichen Kälbern

(1) Ablieferungspflichtige Erzeuger, die eine Haus
schlachtung von Rindern und weiblichen Kälbern be
absichtigen, haben dazu die Bewilligung beim örtlich 
zuständigen Rat der Gemeinde zu beantragen. Die 
Bewilligung ist zu erteilen, wenn folgende Bedingun
gen erfüllt sind:

1. Erfüllung des Ablieferungssolls in Schlachtvieh für 
die abgelaufene Zeit und für das laufende Quartal 
(bei LPG Typ III für die abgelaufene Zeit und 
den laufenden Monat);

2. Nachweis der erforderlichen Zuchtuntauglichkeits- 
bzw. Abkörbescheinigung nach den gültigen Be
stimmungen über die Schlachtung von landwirt
schaftlichen Nutztieren.

(2) Die Hausschlachtung von Ziegenlämmern und 
Zickeln bis zum Alter von 3 Monaten ist beim zustän
digen Rat der Gemeinde anzuzeigen; sie bedarf keiner 
besonderen Bewilligung.

§ 3

Die Hausschlachtung bei ablieferungsfreien Erzeugern

Erzeugei-, die von der Pflichtablieferung befreit sind, 
können Schweine, männliche Kälber, Schafe und Zie
gen hausschlachten. Die Hausschlachtung ist vor der 
Dt#-chführung dem Rat der Gemeinde anzuzeigen. Der 
Rat der Gemeinde kann die Hausschlachtung unter
sagen, wenn die zur Hausschlachtung bestimmten Tiere 
vom Erzeuger nicht selbst gehalten und gefüttert 
werden.

§ 4

Verfahrensbestimmungen

(1) Die Anzeige zur Durchführung einer Hausschlach
tung von Schweinen, Schafen und Ziegen ist spätestens 
24 Stunden vor der Durchführung der Schlachtung beim !

örtlich zuständigen Rat der Gemeinde vom Erzeuger 
zu erstatten. Der Rat der Gemeinde kann die Haus
schlachtung nur bis zum Ablauf -dieser Frist untersagen.

(2) Die Bewilligung zur Hausschlachtung von Rin
dern und Kälbern (§ 2) ist gebührenfrei binnen 3 Tagen 
nach Antragstellung schriftlich zu erteilen oder mit 
entsprechender Begründung abzulehnen.

(3) Gegen die Untersagung oder Ablehnung einer 
Bewilligung zur Hausschlachtung kann der Erzeuger 
bei der Abteilung Erfassung und Aufkauf des Rates 
des Kreises Einspruch erheben, die binnen 10 Tagen 
nach Einreichung des Einspruches im Einvernehmen 
mit der Abteilung Land- und Forstwirtschaft zu ent
scheiden hat. Ihre Entscheidung ist endgültig.

(4) Die von den Erzeugern erstatteten Anzeigen und 
die Anträge auf Bewilligung sowie ihre Erledigung 
sind zu registrieren.

§ 5

Verantwortlichkeit für die Durchführung der 
Hausschlachtung

(1) Die Hausschlachtung darf nur von Berufsfleischern 
oder Hausschlächtern durchgeführt werden, die nach 
§ 4 der Anordnung Nr. 4 vom 25. November 1958 über 
die Erfassung, die Abnahme und den Aufkauf von tie
rischen Rohstoffen (GBl. I S. 878) die erforderliche Be
willigung besitzen. Die Berufsfleischer oder Haus
schlächter sind für die Einhaltung folgender Bedin
gungen verantwortlich:

1. daß bei der Durchführung der Hausschlachtung 
von Kühen, Färsen, weiblichen Jungrindern, weib
lichen Kälbern, Schafen, Hammeln und gekörten 
Vatertieren die Zuchtuntauglichkeits- bzw. Abkör
oder Altersbescheinigung vorliegt;

2. daß das zur Schlachtung vorgeführte Tier mit 
den in der Bescheinigung enthaltenen Angaben 
übereinstimmt.

(2) Sind die Voraussetzungen des Abs. I Ziffern 1 
und 2 nicht erfüllt, so ist der Berufsfleischer oder 
Hausschlächter verpflichtet, die Hausschlachtung ab
zulehnen. Fleischern oder Hausschlächtern, die ent
gegen diesen Bestimmungen Hausschlachtungen durch
führen, kann vom Rat des Kreises die Berechtigung 
zur Durchführung von Hausschlachtungen entzogen 
werden.

§ 6

Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
1959 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die Bestimmungen der §§ 43 
bis 48 der Anordnung vom 31. Mai 1956 über die Er
fassung, den Aufkauf und die Abnahme von tierischen 
Erzeugnissen (Schlachtvieh, Milch, Eiern, Geflügel, 
Honig) (GBl. I S. 437) außer Kraft.

Berlin, den 19. Februar 1959

Der Staatssekretär für Erfassung und Aufkauf 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse
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